
Zum Thema:

Verordnungssemester

Anmerkungen:
'1) Ein Verordnungssemester, oder wie es richtiger

heißt: "Verordnung über die Verlängerung der
Anspruchsdauer für den Bezug der Studien
beihilfe" soll dazu dienen, die vielen Bescheide'
bei Ausnahrnegenehmigungen durch eine ein
heitliche Verordnung zn ersetzen und den Ver
waltungsaufwand zn verringern. Es ist davon
au zugehen. daß durch ein solche Semester
auch die Familienbeibilfe betroffen wäre.

'21 Die Gründe für die Erlas ung eines solchen
Verordnungssemester sind:
• generelle Zugang beschränkungen zu Lehr-

veranstaltungen .
• mehr als die Hälfte der Studienbeihilfen

bezieher benötigen mehr als die gesetzlich
vorgeschriebene Mindeststudiendauer
plu 1 Toleranzsemester wobei die Gründe
im universitären Bereich liegen müssen
(Anm.: nur ca 12 % aller Studierenden be
kommen Studienbeihilfe, die Hälfte davon 6
% ind ausschlaggebend für die restlichen
Studierenden)

• dieDauern für die Begutachtung von Diplom
arbeiten bzw. Dissertationen generell über
schritten wird.

aber trotzdem ein Trost, andere dort schei
tern zu sehen, wo man selbst gescheitert
sind.
Noch ist es aber nicht aus, in derFakultäts
sitzung wurde versprochen, nachzufragen,
wie es dazu kommen konnte und was in
dieser Sache weiter geschehen soll.

ChnmaIagie
der

Ereignisse

ehender Tagesordnungspunkt für die
Sitzung der Stuko eingebracht. Danach

ging es daran,
Daten zu erhe
ben, um in der
Stuko und im
Ministerium
argumentieren
zu können.
Anschließend

sollte einmal vorgefühlt werden, wie
denn die Möglichkeiten überhaupt ste
hen und wie die Stimmung der ande
ren Kurien in der Stuko zu die em An
sinnen sind. Al 0 wurden mehrere Ge-
präehe geführt, Verbesserungen ge

macht, neue Daten gesammelt und Ver
suche unternommen, eine möglichst
niet- und nagelfeste Begründung zu
formulieren. In der Stuko wurde noch
einmal darüber diskutiert, wobei man
aber dankenswerterweise feststellen
muß, daß das Ver tändnis, die Akzep
tanz und Kooperationsbereitschaft der
anderen Mitglieder der Stuko und des
Studiendekan , Prof. P. Wach sehr groß
war. Es wurde ein einstimmiger Be
schluß gefaßt, ein solches
Verordnungssemester durch die
Studienkommi sion mit der ausdrück
lichen Zu timmung des Studiendekans
im Ministerium zu beantragen. Im An
schluß an die Sitzung wurde vom Vor
sitzenden der Stuko und einem Fach
schaftsmitglied bis in den späten
Abend die endgültige Ver ion ge-
chrieben und am näch ten Tag per Fax

im vorau an das Ministerium ge
schickt anschließend auch mit der Post
im Dien tweg.

un lag e im Mini terium und harrte der
Bearbeitung. ach einigen Wochen er
reichte uns die traurige achricht, daß das
ersehnte Verordnungssemester der
Studienrichtung Elektrotechnik an der TU
Graz versagt blieb. So erging es auch der
Elektrotechnik an der TU Wien, den an
deren Studienrichtungen an der TU Graz,
eigentlich allen technischen Studien
richtungen. Es hilft zwar niemanden, es ist

In der Ausgabe des "REPORT 5/97",
der Zeitschrift der AG, wurde behaup
tet, daß es fast alle Studienrichtungs
vertretungen verabsäumt hätten, um
ein olche Verordnung eme ter beim
Bunde mini terium für Wi en chaft
und Verkehr anzu uchen. Die e Er
kenntni (Fehlinformation oder Lüge)
hat Hanne Kocher für Dich recher
chiert und mit AG Elektrotechnik
unterfertigt. Hannes Kocher ist zwar
ein Elektrotechniker, hat aber mit der
Fach chaft Elektrotechnik ÜBER
HAUPT NICHTS zu tun.

Die Chronologie der Ereignisse:
Der Vorsitzende der Studien
kommi ion O.Prof. G. Praxl lag mit
einer schweren Grippe im Bett, also
wurde beim Stellvertretenden Vorsit
zenden Prof. K. Richter ein entspre-

rrensichtlich stehen Wah
len vor der Tür. ÖD-Wah
len werden es sein. Daher
ist es kaum verwunder
lich, daß ein jeder zur

Wahl stehende versucht, sich von
seiner besten Seite zu präsentieren 
oder was eigentlich nicht fair aber
anscheinend(?) wirksamer ist, den
Rivalen mit möglichst fetzigen Flos
keln zu denunzieren. Ob irgendein
Funke Wahrheit in der
Schmutzkübelei zu finden ist, wie
ernsthaft recherchiert wurde oder
ob man es selbst besser gemacht hät
te spielt in solch einem Fall über
haupt keine Rolle.

.• Die Fachschaft Elektrotechnik (wahl
werbend als Liste Elektrotechnik/

Telematik) hat

Vr---l---- sehr wohl die
IIM-.-__....... n ö t i gen

S8.ester Schritte ge-
setzt, ein
solche

Verordnung seme ter' l ) zu erwirken.
Ein Verordnung semester muß von der
Studienkommis ion der jeweiligen
Studienrichtung beantragt werden. '2)

Die Zeit war .knapp, die
Begutachtung fri t für den Entwurf der
Verordnung war ehr kurz anberaumt,
immerhin sollte die Verordnung schon
für das Sommer emester 1997 gelten,
obwohl der Entwurf erst nach den
Weihnachten auf der Uni ver ität
landete.
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